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Sitzungsvorlage des Stadtrates 
am  26.10.2020 öffentlich 
TOP 7. DSNR.: SR 139/2020 
 
Filteranlagen an den Städtischen Kindergärten und den Offenen Ganzta-
gesschulen der Grundschulen in Weißenhorn           
 

 
Anlage/n: FILS-R, Infoschr. Staatsmin., 
 
Sachbericht: 
 
Das Infektionsgeschehen hat erneut stark an Dynamik gewonnen. Am 22.10.20 
lag die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000  Einwohner im Regierungsbezirk Schwaben 
weit über Durchschnitt bei 74,92. Von einer weiter steigenden Zahl an Infektio-
nen sind insbesondere soziale Einrichtungen und Bildungseinrichtungen für Kin-
der und Jugendliche – wie Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen etc. besonders 
betroffen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. 
 
Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat am 20. Oktober 2020 die 
Richtlinie zur Förderung von Investitionskosten für technische Maßnahmen zum 
infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen (FILS-R) bekanntgemacht. 
 
Darin ist eine Förderung von technischen Maßnahmen zum infektionsschutzge-
rechten Lüften in Kitas, Großtagespflegestellen, Heilpädagogischen Tagesstätten 
und Schulen in Höhe von 50 Mio. Euro enthalten. Davon entfällt ausgehend vom 
Verhältnis der Schüler- bzw. Kinderzahlen auf den Schulbereich ein Gesamtvolu-
men von bis zu 37 Millionen Euro. 
 
Gegenstand der Förderung 
 
Zuwendungsfähig nach dieser Richtlinie ist die Beschaffung von 
 

a) mobilen CO2-Sensoren für Klassen- und Fachräume zur Verwendung der 
CO2-Konzentration als Surrogat-Parameter für die Regelung von Lüf-
tungsmaßnahmen, 
 

b) mobilen Luftreinigungsgeräten mit Filterfunktion zur Verringerung der Ae-
rosolkonzentration für Klassen- und Fachräume, die nicht ausreichend 
durch gezieltes Fensteröffnen oder durch eine RLT-Anlage gelüftet werden 
können. Nicht zuwendungsfähig sind mobile Luftreinigungsgeräte mit UV-
C-Technik sowie Maßnahmen betreffend fest installierte Raumlufttechni-
sche Anlagen (RLT-Anlagen). Personal-, Betriebs- und Verwaltungskosten 
werden im Rahmen dieser Richtlinie nicht gefördert. 

 
 
Die technischen Anforderungen an förderfähige Geräte sind unter 4. der Richtli-
nie festgelegt. Die Auswahl eines bestimmten Geräts oder mehrerer Geräte ist 
noch offen. Weitere Angebote werden eingeholt. 
 
 
 



Aktuell steht jedoch bereits eine mobile RLT-Anlage der Fa. ESTA in der GS Süd 
zur Verfügung. Das Testgerät „Vir Box“ wurde vom Sachverständigen für Innen-
raumbelastungen und Sicherheitsfachkraft Herrn Döring anhand des Datenblatts 
auf die technischen Anforderungen der Richtlinie hin überprüft und insoweit für 
geeignet befunden. Er empfiehlt allerdings eine thermische Säuberung der Filter. 
Eine notwendige Beurteilung unter Praxisbedingungen durch Herrn Döring steht 
zum jetzigen Zeitpunkt noch aus, soll aber zeitnah erfolgen. 
 
Einen Zwischenbericht von Herrn Döring, über die Ergebnisse der Datenerhebung 
und Überprüfung der Räumlichkeiten wird der Verwaltung Anfang nächster Wo-
che vorgelegt. 
 
 

- CO2-Sensoren werden als nicht zurückzahlbarer einmaliger Zuschuss in 
Form eines Festbetrags i.H.v. 7,27 Euro je Schülerin und Schüler, höchs-
tens jedoch in Höhe der zuwendungsfähigen Kosten gefördert. 

 
- Für mobile Luftreinigungsgeräte erfolgt eine Projektförderung im Wege der 

Anteilfinanzierung mit Höchstbetrag. Die Förderung wird bis zu 100 Pro-
zent der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt und ist auf höchstens 
3.500 € je Raum begrenzt. Der genaue Fördersatz ist abhängig vom Volu-
men der Förderanträge und wird nach Eingang aller (fristgerechten) An-
träge festgelegt. Für die Anschaffung von CO2-Sensoren und von mobilen 
Luftreinigungsgeräten entfällt ein Mindesteigenanteil der Zuwendungsemp-
fänger. Eine Nachbewilligung von Fördermitteln ist nicht möglich. 

 
 
Herr Döring wird in seinem Bericht die erforderlichen Maßnahmen darstellen, mit 
denen das (mittelbare) Infektionsrisiko maximal reduziert werden kann. Die Ver-
waltung schlägt vor auf Basis dieses Berichts nach der Richtlinie förderfähige Ge-
räte zu bestellen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, Angebote für – nach Maßgabe der Richtlinie för-
derfähige – CO2-Sensoren und mobile Luftreinigungsgeräte einzuholen und im 
erforderlichen Umfang zu erwerben, um diese auf die städtischen Einrichtungen 
zu verteilen. 
 
 
 
   
   
   
Roman Brandt  Dr. Wolfgang Fendt  
Leitung des FB 4  1. Bürgermeister 
 
 
Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche 

 Fachbereich 1 
            
 

 Fachbereich 2 
            
 

 Fachbereich 3 
            
 

 Fachbereich 4 
            
 



Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  

erforderlich) 
  und unter der Haushaltsstelle       eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel eingestellt  
 
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  
Bekanntgabe. 
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 Richtlinie zur Förderung von Investitionskosten für technische Maßnahmen zum  
infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen (FILS-R) 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus  

vom 20. Oktober 2020, Az. II.6-BO4161.0/21 

1Dem infektionsschutzgerechten Lüften kommt gerade in den bevorstehenden Herbst- und Wintermonaten 
enorme Bedeutung zu, um die Virenlast und damit die Ansteckungsgefahr in Gebäudeinnenräumen durch 
regelmäßige Frischluftzufuhr zu verringern. 2Vor dem Hintergrund des Schul- und Kitastarts 2020/2021 im 
Regelbetrieb und zur Flankierung der entsprechenden Hygienekonzepte fördert der Freistaat Bayern mit bis 
zu 50 Mio. Euro Investitionskosten für technische Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften in 
Kitas, Großtagespflegestellen, Heilpädagogischen Tagesstätten und Schulen. 3Für die Förderung der Maß-
nahmen an Schulen im Zuständigkeitsbereich des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus sowie an 
Fachschulen im Zuständigkeitsbereich des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
gelten die nachstehende Richtlinie und die allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen (insbesondere 
Art. 23 und 44 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO) und die dazu erlassenen Verwaltungsvorschrif-
ten sowie Art. 48, 49 und 49a des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG)). 4Die Förde-
rung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

 Zweck der Förderung 

Vor dem Hintergrund des Schulstarts zum Schuljahr 2020/2021 im Regelbetrieb, der möglichst 
weiter fortgeführt werden soll, der Bedeutung des infektionsschutzgerechten Lüftens gerade in 
den bevorstehenden Herbst- und Wintermonaten und zur Flankierung der entsprechenden Hygi-
enekonzepte werden die kommunalen und privaten Schulaufwandsträger bei der Beschaffung 
technischer Instrumente zum infektionsschutzgerechten Lüften in den Schulen finanziell unter-
stützt. 

 Gegenstand der Förderung 

1Zuwendungsfähig nach dieser Richtlinie ist die Beschaffung von 

a) mobilen CO2-Sensoren für Klassen- und Fachräume zur Verwendung der CO2-Konzent-
ration als Surrogat-Parameter für die Regelung von Lüftungsmaßnahmen, 

b) mobilen Luftreinigungsgeräten mit Filterfunktion zur Verringerung der Aerosolkonzentra-
tion für Klassen- und Fachräume, die nicht ausreichend durch gezieltes Fensteröffnen 
oder durch eine RLT-Anlage gelüftet werden können. 

2Nicht zuwendungsfähig sind mobile Luftreinigungsgeräte mit UV-C-Technik sowie Maßnahmen 
betreffend fest installierte Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen). 3Personal-, Betriebs- und 
Verwaltungskosten werden im Rahmen dieser Richtlinie nicht gefördert. 

 Zuwendungsempfänger 

1Zuwendungsempfänger sind kommunale Schulaufwandsträger öffentlicher Schulen sowie Trä-
ger staatlich genehmigter und anerkannter Ersatzschulen in Bayern (Schulaufwandsträger). 
2Schulvorbereitende Einrichtungen als Bestandteile von Förderzentren sind ebenfalls von der 
Förderung umfasst. 3Für die Förderung von Maßnahmen an staatlich anerkannten bzw. staatlich 
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genehmigten privaten Schulen werden maximal Mittel entsprechend dem Verhältnis der Ge-
samtschülerzahl an öffentlichen und privaten Schulen zum Stichtag der Amtlichen Schuldaten im 
Schuljahr 2019/2020 gewährt. 

 Zuwendungsvoraussetzungen 

 CO2-Sensoren: 

 Technische Anforderungen 

1Die CO2-Sensoren müssen einen Messbereich bis zu 3 000 ppm aufweisen. 2Generell wird 
empfohlen, dass ab einer Konzentration von 1 000 ppm CO2 in der Raumluft gelüftet werden 
sollte (Stufe Gelb), ab 2 000 ppm (Stufe Rot) jedoch gelüftet werden muss, um eine angemes-
sene Qualität der Raumluft sicherzustellen. 3Für den Schulbereich wird ein Schwellenwert von 
1 000 ppm als maßgebend angesehen. 4Die vorgenannten Grenzwerte beziehen sich jeweils auf 
den Momentanwert. 5Steigt die CO2-Konzentration über diesen festgelegten Wert, ist idealer-
weise eine Lüftungsmaßnahme – manuelles Lüften über Fenster oder automatische Aktivierung 
einer RLT-Anlage – zu ergreifen. 6Ist der CO2-Gehalt unter der angegebenen Schwelle, so ist da-
von auszugehen, dass auch die Virenkonzentration verringert ist.  

 6Erforderlich ist zudem eine Alarmierungsfunktion (z. B. optische Anzeige). 

 Einsatzbereich 

1Für die Regelung von Lüftungsmaßnahmen kann die CO2-Konzentration als Surrogat-Parameter 
verwendet werden, da die CO2-Konzentration mit der Aerosolkonzentration korreliert. 2Die CO2-
Sensoren sind daher für jeden Klassenraum und für jeden Fachraum einschließlich der Lehrer-
zimmer vorgesehen. 3Ausgenommen sind Räume, die nicht ausreichend durch gezieltes Fenster-
öffnen oder durch eine RLT-Anlage gelüftet werden können und daher für eine Ausstattung mit 
mobilen Luftreinigungsgeräten vorgesehen sind (siehe Nr. 4.2), sowie Turnhallen. 

 Mobile Luftreinigungsgeräte 

 Technische Anforderungen 

1Die Geräte müssen mit Filterfunktion arbeiten. 2Die verwendeten Filter müssen dem Stand der 
Technik entsprechen, d.h. es muss sich um HEPA-Filter der Klasse H 13 (halten Partikel mit ei-
ner Größe <1 µm (darunter fallen auch Viren) mit einem Abscheidegrad von 99,95 % zurück) o-
der HEPA-Filter der Klasse H 14 (Abscheidegrad von 99,995 %) handeln. 3Die Filter müssen ent-
weder regelmäßig ausgetauscht oder automatisch (z.B. durch Erhitzen) selbst gereinigt werden. 
4Ein Filterwechsel muss durch fachkundiges, geschultes Personal durchgeführt werden. 

 Einsatzbereich 

1Von IRK und LGL werden mobile Raumluftreinigungsanlagen nur als Ergänzung zur AHA-Regel 
und zu einem fachlich angemessenen Lüftungskonzept gesehen. 2Der Einsatz mobiler Luftreini-
gungsgeräte kommt vor allem für den Teil der Klassen- und Fachräume einschließlich der Leh-
rerzimmer in Betracht, die nicht ausreichend im Sinne des Rahmen-Hygieneplans für Schulen 
durch gezieltes Fensteröffnen oder durch eine RLT-Anlage gelüftet werden können. 3Dies ist ins-
besondere anzunehmen für 

 Räume, in denen nur Oberlichter oder sehr kleine Fensterflächen geöffnet werden können, 

 innenliegende Fachräume,  

 Räume mit RLT-Anlagen mit Umluftbetrieb und ohne ausreichende Filter, in denen Fenster 
nicht geöffnet werden können. 

4Der Zuwendungsempfänger hat im Zuwendungsantrag das Erfordernis für den Einsatz eines 
geeigneten mobilen Luftreinigungsgerätes anhand dieser Kriterien zu bestätigen. 

5Beim Einsatz von mobilen Luftreinigungsgeräten ist darauf zu achten, dass die Geräte keine 
Fluchtwege verstellen. 

 Art und Umfang der Förderung, zuwendungsfähige Ausgaben 

 CO2-Sensoren 
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1Die Zuwendung erfolgt als nicht zurückzahlbarer einmaliger Zuschuss (Projektförderung) in 
Form eines Festbetrags i.H.v. 7,27 Euro je Schülerin und Schüler, höchstens jedoch in Höhe der 
zuwendungsfähigen Kosten. 2Im Antrag sind die tatsächlichen Gesamtkosten anzugeben. 

 Mobile Luftreinigungsgeräte  

1Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung im Wege der Anteilfinanzierung mit Höchstbetrag. 
2Zuwendungsfähig sind die Beschaffungskosten für Geräte i.S.d. Nr. 4.2. 3Die Förderung wird bis 
zu 100 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt und ist auf höchstens 3 500 Euro je 
Raum begrenzt. 4Der genaue Fördersatz ist abhängig vom Volumen der Förderanträge und wird 
nach Eingang aller (fristgerechten) Anträge festgelegt. 

 1Für die Anschaffung von CO2-Sensoren und von mobilen Luftreinigungsgeräten entfällt ein Min-
desteigenanteil der Zuwendungsempfänger. 2Eine Nachbewilligung von Fördermitteln ist nicht 
möglich. 

 Bewilligungsbehörden 

1Bewilligungsbehörde sind die Regierungen. 2Örtlich zuständig ist die Bezirksregierung, in deren 
Bezirk der Zuwendungsempfänger seinen Sitz hat. 

 Bewilligungszeitraum, vorzeitiger Maßnahmenbeginn 

1Gefördert wird die Beschaffung von CO2-Sensoren und mobilen Luftreinigungsgeräten im Zeit-
raum vom 1. Oktober 2020 bis einschließlich 31. März 2021. 2Als Beschaffung gilt der Abschluss 
eines rechtsverbindlichen Leistungs- und Lieferungsvertrages. 3Abweichend von Nr. 1.3 VV zu 
Art. 44 BayHO wird der vorzeitige Maßnahmenbeginn ab dem 1. Oktober 2020 zugelassen. 4Pla-
nungs- und Beratungsleistungen gelten nicht als Maßnahmenbeginn.  

 Antragstellung, Auszahlung der Zuwendung 

 CO2-Sensoren 

1Die Festbetragsfinanzierung wird nach Abruf durch die Schulaufwandsträger als einmalige Zu-
wendung ausgezahlt. 2Der Abruf ist mit dem elektronisch bereitgestellten Antragsformular bis 
zum 31. Dezember 2020 (Ausschlussfrist) bei der örtlich zuständigen Regierung einzureichen. 
3Die Bewilligungsbehörden berechnen auf der Grundlage der Amtlichen Schülerzahlen des 
Schuljahres 2019/2020 und der angegebenen Gesamtkosten den Zuwendungsbetrag je Schul-
aufwandsträger, erlassen die Zuwendungsbescheide und zahlen die Zuwendungen aus.   

 Mobile Luftreinigungsgeräte  

1Der Förderantrag ist mit dem elektronisch bereitgestellten Antragsformular bis zum 31. Dezem-
ber 2020 (Ausschlussfrist) bei der örtlich zuständigen Regierung zu stellen. 2Der Antrag muss die 
Angabe der Schulen im Zuständigkeitsbereich des Antragstellers enthalten, für die die Beschaf-
fung erfolgen soll. 3Nach Eingang und Prüfung aller fristgerechten Anträge leiten die Bewilli-
gungsbehörden die Gesamtbeträge der zuwendungsfähigen Ausgaben dem Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus zu. 4Dieses legt anhand der verfügbaren Mittel den Fördersatz fest (s. 
Nr. 5.2). 5Auf dieser Grundlage erlassen die Bewilligungsbehörden die Zuwendungsbescheide 
und zahlen die Zuwendungen aus. 

 Antragsformular 

Das zu verwendende Antragsformular wird in elektronischer Form bereitgestellt und kann auf der 
Homepage des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (www.stmuk.bayern.de) herunterge-
laden werden. 

 Nebenbestimmungen 

Gemäß VV Nr. 5.1 Satz 2 zu Art. 44 BayHO/Nr. 5.1 Satz 2 VVK sind für kommunale Antragsteller 
die ANBest-K und für sonstige Antragsteller die ANBest-P unverändert zum Bestandteil des Zu-
wendungsbescheides zu machen, soweit in dieser Richtlinie nicht Abweichendes geregelt ist.   

 Mehrfachförderung 

1Ausgaben, die nach dieser Richtlinie gefördert werden, können nicht als notwendige Ausgaben 
im Rahmen der Leistungen nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) und 
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vergleichbaren Leistungen geltend gemacht werden. 2Zudem entfällt eine Förderung nach dieser 
Richtlinie, wenn für die entstehenden zuwendungsfähigen Ausgaben anderweitige Mittel des 
Freistaates Bayern oder des Bundes in Anspruch genommen werden. 3Budgetierte und (teil-)pau-
schalierte Leistungen für den Schulaufwand nach Maßgabe des BaySchFG stehen einer Förde-
rung einer einzelnen Maßnahme nach dieser Richtlinie nicht entgegen. 

 Verwendungsnachweis 

1Die Zuwendungsempfänger haben eine Verwendungsbestätigung nach Muster 4a zu Art. 44 
BayHO vorzulegen, dass der gewährte Pauschalbetrag für die Beschaffung von CO2-Sensoren 
verwendet wurde. 2Für die mobilen Luftreinigungsgeräte ist die zweckentsprechende Verwen-
dung der Mittel durch einen einfachen Verwendungsnachweis (ohne Vorlage von Belegen) nach 
Muster 4 zu Art. 44 BayHO zu dokumentieren. 3Abweichend von Nr. 6.1 der ANBest-K ist die 
Verwendung der Zuwendung für alle Schulaufwandsträger einheitlich innerhalb von sechs Mona-
ten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des 
Bewilligungszeitraums nachzuweisen. 4Die Belege sind von den Zuwendungsempfängern fünf 
Jahre nach ihrer Vorlage aufzubewahren (Nr. 6.3 ANBest-P, Nr. 6.4. ANBest-K). 

  Evaluierung 

Die Regierungen haben dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus entsprechend der fest-
gesetzten Fristen Aufstellungen über die beantragten und geförderten Projekte und für jedes Pro-
jekt einzeln die Höhe der Förderung zu übermitteln. 

 Prüfungsrecht 

1Der Bayerische Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Empfängern Prüfungen gemäß 
Art. 91 BayHO durchzuführen. 2Dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus sowie der Bewil-
ligungsstelle sind von den Empfängern auf Verlangen erforderliche Auskünfte zu erteilen, Ein-
sicht in Bücher und Unterlagen sowie Prüfungen zu gestatten. 

 Inkrafttreten; Außerkrafttreten 

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2020 in Kraft; sie tritt mit Ablauf des 31. 
Dezember 2021 außer Kraft. 

 

Herbert P ü l s  

Ministerialdirektor 
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  ABDRUCK 

  

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 80327 München  

per E-Mail: 
 
Schulaufwandsträger öffentlicher Schulen 

Schulaufwandsträger privater Ersatzschulen 

 
jeweils mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder: 
 
Kommunale Spitzenverbände 

Ersatzschulverbände 

 

 

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben) München, 21. Oktober 2020  

  BO4161.0/21 Telefon: 089 2186 0 
   
 
Förderung von Investitionskosten für technische Maßnahmen zum  
infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen 
 
Anlagen: Förderrichtlinie 

     Übersichtslisten Schülerzahlen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie Ihnen sicherlich bereits aus Vorabinformationen und Presseberichten 

bekannt ist, hat die Staatsregierung mit Beschlüssen vom 22. September 

und 1. Oktober 2020 ein Förderprogramm auf den Weg gebracht, das mit 

einem Gesamtvolumen von bis zu 50 Mio. Euro die Träger von Kitas, 

Großtagespflegestellen, Heilpädagogischen Tagesstätten und Schulen bei 

der Umsetzung technischer Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten 

Lüften in ihren Einrichtungen finanziell unterstützt. Davon entfällt 

ausgehend vom Verhältnis der Schüler- bzw. Kinderzahlen auf den 

Schulbereich ein Gesamtvolumen von bis zu 37 Millionen Euro. In das 

Förderkonzept ist die Fachexpertise u.a. aus dem Bayerischen 

Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, für Wohnen, Bau 

und Verkehr sowie für Gesundheit und Pflege eingeflossen. 

Der Bayerische Staatsminister 
für Unterricht und Kultus 

Prof. Dr. Michael Piazolo, MdL 

II.  
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Gefördert wird an Schulen die Beschaffung von CO2–Sensoren 

grundsätzlich für jeden Klassen-und Fachraum und von mobilen 

Luftreinigungsgeräten mit Filterfunktion für Räume, die nicht 

ausreichend durch gezieltes Fensteröffnen oder durch eine 

raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage) gelüftet werden können. Nicht 

vom bayerischen Förderprogramm erfasst sind mobile Luftreinigungsgeräte 

mit UV-C-Strahlungstechnik sowie RLT-Anlagen – letztere insbesondere 

um Überschneidungen und Abgrenzungsprobleme zur Bundesförderung 

„Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von raumlufttechnischen Anlagen in 

öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten“ zu vermeiden. 

 

Mit dem Erlass der Förderrichtlinie für die Landesförderung (s. Anlage) ist 

nun das Verfahren aufgesetzt, damit für beabsichtigte Beschaffungen vor 

Ort schnellstmöglich Planungssicherheit besteht. Die Förderung erfolgt als 

Zuwendung an kommunale Schulaufwandsträger und private Träger 

staatlich genehmigter und staatlich anerkannter Ersatzschulen. Die Schulen 

werden in einem separaten Informationsschreiben gebeten, sich für 

etwaige Geräteanschaffungen mit ihrem zuständigen Schulaufwandsträger 

in Verbindung zu setzen.  

 

Ich sehe die Landesförderung als wichtige flankierende Maßnahme für den 

Infektionsschutz. Dem infektionsschutzgerechten Lüften kommt gerade in 

den bevorstehenden Herbst- und Wintermonaten große Bedeutung zu. Aus 

der bewährten AHA-Formel - Abstandhalten, Hygienemaßnahmen und 

Alltagsmasken - wird nun AHA-L. Lüften ist nach allen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen ein wichtiges Element, um Infektionen vorzubeugen. Unser 

Förderprogramm hilft den Schulaufwandsträgern schnell und 

unbürokratisch dabei, die Schulen dafür auszurüsten. Eine 

Beschaffungspflicht der Schulaufwandsträger für einschlägige Geräte wird 

durch das Förderprogramm selbstverständlich nicht ausgelöst. 

 

Uns ist bewusst, dass derzeit viele und auch unterschiedliche 

Einschätzungen zum Thema Lüften kursieren und zudem das regelmäßige 

Fensterlüften bei kalten Außentemperaturen an den Schulen für neue 
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Herausforderungen sorgt. Es besteht jedoch keine allgemeine Vorgabe 

oder dringende Empfehlung aus der Wissenschaft, alle Klassen- und 

Fachräume mit Luftreinigungsgeräten auszustatten. Der Einsatz 

mobiler Luftreinigungsgeräte kommt daher im Rahmen des 

Förderprogramms primär für den Teil der Klassen- und Fachräume 

einschließlich der Lehrerzimmer in Betracht, die nicht ausreichend im Sinne 

des Rahmen-Hygieneplans für Schulen durch gezieltes Fensteröffnen oder 

durch eine RLT-Anlage gelüftet werden können. Dies ist insbesondere 

anzunehmen für 

 Räume, in denen nur Oberlichter oder sehr kleine Fensterflächen 

geöffnet werden können, 

 innenliegende Fachräume,  

 Räume mit RLT-Anlagen mit Umluftbetrieb und ohne ausreichende 

Filter, in denen Fenster nicht geöffnet werden können. 

Dass diese Voraussetzungen vorliegen, hat der Schulaufwandsträger im 

Zuwendungsantrag zu bestätigen. 

 

Für die übrigen Räume kann für die Regelung von Lüftungsmaßnahmen die 

durch CO2-Sensoren angezeigte CO2-Konzentration als Surrogat-

Parameter verwendet werden, da die CO2-Konzentration mit der 

Aerosolkonzentration korreliert. Für den Schulbereich wird ein 

Schwellenwert von 1.000 ppm CO2 in der Raumluft als maßgebend 

angesehen. Steigt die CO2-Konzentration über diesen festgelegten Wert, ist 

idealerweise eine Lüftungsmaßnahme – manuelles Lüften über Fenster 

oder automatische Aktivierung einer RLT-Anlage – zu ergreifen. Liegt der 

CO2-Gehalt unter der angegebenen Schwelle, so ist davon auszugehen, 

dass auch die Virenkonzentration verringert ist.  

 

Die Förderrichtlinie enthält einige Vorgaben zu den technischen 

Anforderungen und zum Einsatzbereich der Geräte. „Positivlisten“ o.ä. für 

geeignete Geräte oder Hersteller können wir nicht zur Verfügung stellen; 

neben wettbewerbsrechtlichen Aspekten besteht für derartige Bewertungen 

im Kultusministerium keine fachliche Expertise und Zuständigkeit. Hier ist 

auf allgemein zugängliche Informationsportale sowie ggf. die fachlich 
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betroffenen Ressorts zu verweisen. Das Umweltbundesamt empfiehlt, vor 

dem Einsatz mobiler Luftreinigungsgeräte den Beitrag zum Infektionsschutz 

konkret durch Berücksichtigung der Leistungsdaten (z. B. Luftdurchsatz 

und Abscheidegrad) sowie der Einsatzbedingungen (z. B. 

Raumverhältnisse, Belegungsdichte, Belegungsdauer, Anordnung des 

Luftreinigers im Raum) fachgerecht zu bewerten. 

Sowohl CO2-Sensoren als auch mobile Luftreinigungsgeräte sind technisch 

sensible Geräte. Daher sollten an den Schulen abhängig vom Aufstell- und 

Einsatzort der Geräte sowie dem Reifegrad der Schülerinnen und Schüler 

organisatorische Vorkehrungen getroffen werden, um Beschädigungen z.B. 

bei einem ungesicherten Verbleib der Geräte im Klassenzimmer zu 

vermeiden.  

 

Für Art und Umfang der Förderung haben wir mit der Zielrichtung eines 

möglichst schlanken Verfahrens zwei Ansätze kombiniert:  

 

- Da der Einsatz von CO2-Sensoren grundsätzlich für jeden Klassen- und 

Fachraum in Betracht kommt, erfolgt die Zuwendung für diese Geräte in 

Form eines Festbetrags i.H.v. 7,27 Euro je Schülerin und Schüler auf 

der Grundlage der Amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2019/2020, 

höchstens jedoch in Höhe der zuwendungsfähigen Kosten. Die 

Festbetragsfinanzierung wird nach Abruf durch die Schulaufwandsträger 

als einmalige Zuwendung ausgezahlt. Der Abruf ist mit dem elektronisch 

bereitgestellten Antragsformular bis zum 31. Dezember 2020 

(Ausschlussfrist) bei der örtlich zuständigen Regierung einzureichen.  

Die Schülerzahlen je Schulaufwandsträger auf der Grundlage der 

Amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2019/2020 sind in der 

beigefügten Übersicht aufgelistet; sie werden den Bewilligungsbehörden 

vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus übermittelt und bei Abruf 

der Zuwendung durch die Schulaufwandsträger zugrunde gelegt. Lediglich 

für zum Schuljahr 2020/2021 neu gegründete Schulen (mit Ausnahme 

wiederum von Pflegeschulen) ist zusätzlich in der Zuleitungsmail an die 

Regierung (vgl. unten) die aktuelle Schülerzahl anzugeben. 
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- Da der Bedarf an mobilen Luftreinigungsgeräten von Schule zu Schule 

unterschiedlich sein wird und von den baulichen Verhältnissen abhängt, ist 

eine schülerzahlbezogene pauschale Förderung hier nicht sachgerecht, 

zumal davon auszugehen ist, dass die oben dargestellten Voraussetzungen 

nur auf einen kleinen Teil der Räume zutreffen. Die Zuwendung erfolgt hier 

daher auf Antrag als Projektförderung im Wege der Anteilfinanzierung mit 

Höchstbetrag. Die Förderung wird bis zu 100 Prozent der 

zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt und ist auf höchstens 3.500 

Euro je Raum begrenzt. Der genaue Fördersatz ist abhängig vom Volumen 

der Förderanträge und wird nach Eingang aller (fristgerechten) Anträge 

festgelegt. Der Förderantrag ist mit dem elektronisch bereitgestellten 

Antragsformular bis zum 31. Dezember 2020 (Ausschlussfrist) bei der 

örtlich zuständigen Regierung zu stellen. Der Antrag muss die Angabe der 

Schulen im Zuständigkeitsbereich des Antragstellers enthalten, für die die 

Beschaffung erfolgen soll. Nach Eingang und Prüfung aller fristgerechten 

Anträge leiten die Bewilligungsbehörden die Gesamtbeträge der 

zuwendungsfähigen Ausgaben dem Staatsministerium für Unterricht und 

Kultus zu, das anhand der verfügbaren Mittel den Fördersatz festlegt.  

 

Bitte beachten Sie unbedingt: Die Antragsfrist endet für beide 

Gerätearten am 31. Dezember 2020. Es handelt sich hierbei um eine 

Ausschlussfrist; verfristet eingereichte Anträge können nicht mehr 

berücksichtigt werden. Hintergrund ist die Zielrichtung, unmittelbar nach 

Ende der Antragsfrist zentral den Fördersatz für die mobilen 

Luftreinigungsgeräte festzulegen, die Mittel damit zu binden und 

Planungssicherheit zu schaffen.   

 

Der Zeitraum für förderfähige Beschaffungen reicht vom 1. Oktober 

2020 bis einschließlich 31. März 2021. Als Beschaffung gilt der Abschluss 

eines rechtsverbindlichen Leistungs- und Lieferungsvertrages. Somit  

- ist abweichend von Nr. 1.3 VV zu Art. 44 BayHO der vorzeitige 

Maßnahmenbeginn ab dem 1. Oktober 2020 zugelassen, 

- können Beschaffungen auch nach Antragstellung erfolgen und 
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- führen etwaige verzögerte Lieferungen nicht zu Problemen im Hinblick 

auf die Förderung. 

Als weitere Entlastung für die Schulaufwandsträger wurde beschlossen, 

dass für die Anschaffung der Geräte ein Mindesteigenanteil der 

Zuwendungsempfänger entfällt.  

 

Förderrichtlinie und Antragsformular werden auf der Homepage des 

Staatsministeriums eingestellt und können dort abgerufen werden. In 

Abstimmung mit den Regierungen als Bewilligungsbehörden wurde ein 

Verfahren aufgesetzt, das das elektronische Ausfüllen und Einreichen der 

Anträge ermöglicht; die Regierungen werden hierzu jeweils 

Funktionspostfächer einrichten und auf ihren Homepages entsprechende 

Informationen vorhalten. Bitte machen Sie Angaben bei den einschlägigen 

Ziffern und reichen Sie nur ein Antragsformular für alle beantragten 

Fördermittel ein.  

 

Ich hoffe, das Förderprogramm kann einen weiteren Baustein für die 

gemeinsame Zielrichtung bilden, den Regelbetrieb an den Schulen 

möglichst weitreichend fortzuführen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Prof. Dr. Michael Piazolo 


